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Nr. 7 Bad Homburg v. d. H., Samstag , den 18. Januar 1919

Bestimmungen

über des Schlachten unv die Ermittlung des Schlachtge-
wichts bei den einzelnen Schlachttieigattungen im Regie¬

rungsbezirk Wiesbaden.

.4. Vor der Gewichtsermittlung sind bei dem Ausjchlachten
vom Tiere zu trennen:

1. bei den Rindern
:») die Haut , jedoch so, daß kein Fleisch oder Fett an ihr

verbleibt ; der Schwanz ist auszuschlachten , das soge¬
nannte Schwanzfett darf nicht entfernt werden;

b) der Kopf ,zwischen dem Hinterhauptsbeine und dem
ersten Halswirbel ( im Genick) senkrecht zur Wirbel¬
säule;

e) die Füße im ersten (unteren ) Gelenke der Fußwurzeln
über dem sogenannten Schienbeine;

d) die Organe der Brust - , Bauch - und Beckenhöhle mit den
anhaftenden Fettpolstern (Herz - und Mittelsett ) sowie
die Fleisch - und Talgnieren und das Schlohfett;

e) die an der Wirbelsäule und in dem vorderen Teile der
Brusthöhle gelegenen Blutgefäße mit den anhaftenden
Geweben , sowie der Luftröhre und des sehnigen Teiles
des Zwerchfelles;

t ) das Rückenmark;
b) bei männlichen Tieren der Penis und die Hoden , je¬

doch ohne das sogenannte Sackfett,
bei Kühen und über die Hälfte tragenden Kälber das
Euter und Voreuter.

2. bei den Kälbern.
ä) das Fell nebst den Füßen im unteren Gelenk der Fuß¬

wurzel;
b) den Kopf zwischen dem Hinterhauptsbeine und ersten

Halswirbel ( im Genick) ;
c) die Organe der Brust -. Bauch - und Beckenhöhle , und

vorkommendenfalls das Nierenfett;
'-' ) der Nabel und bei männlichen Kälbern die äußeren

Geschlechtsorgane.
3. bei dem Schafvieh

-l) das Fell nebst den Füßen im unteren Gelenk der Fuß-
wurzel;

l>)der Kopf zwischen dem Hinterhauptsbeine und dem
ersten Halswirbel;

o) die Organe der Brust -, Bauch - und Beckenhöhle sowie
das Nierenfett;

d) bei Widdern und Hammeln die äußeren Geschlechts¬
teile , bei Mutterschafen die Euter.

4. bei den Schweinen.
ä ) die Eingeweide der Brust - . Bauch - und Beckenhöhle

nebst Zunge , Luftröhre und Schlund , sowie die Nieren
und den Schmeer , Flohmen . Liesen;

b) bei männlichen Schweinen die äußeren Geschlechtsteile.
Die Gewichtsermittelung hat bei Rindern in ganzen,

halben oder viertel , bei Kälbern und dem Schafvieh in
ganzen und bei den Schweinen in ganzen oder halben
Körpern zu erfolgen . Bei der Eewichtsermittelung ist
strengstens darauf zu achten , daß keine anderen Teile als
die von 1 bis 4 aufgeführten ausgeschnitten sind.

B . Zurechnung zum Schlachtgewicht.
Nachdem das Schlachtgewicht wie unter A vorgeschrie¬

ben , festgestellt ist , wird diesem das Gewicht der Innereien

und sonstiger in folgendem namhaft gemachten Nebenpro¬
dukte zugerechnet und zwar:

1. bei den Rindern
mindestens 18 Prozen tfür den gebrühten Kopf oder die
Kopfhaut und das Muskelfleisch des Kopfes , die gebrühte
Haut der 4 Unterfüße , die Zunge , Lunge , Leber , Herz.
Milz und Nieren , den ijKrnfen mit Blätter - , Netz- und Lab¬
magen und das Blut;

2 . bei den Kälbern
mindestens 18 Prozent für den gebrühten Kopf oder d .e
die gebrühten 4 Unterfüße , die Leber , Lunge , das Herz und
das Gekröse , sowie das Blut.

3. bei dem Schafvieh.
mindestens 8 Prozent für den Kopf mit Zunge , die Leber
und Lunge , das Herz , sowie das Blut.

4. bei den Schweinen
mindestens 10 Prozent für die Zunge , Leber , Lunge , Nie - ,
ren , das Herz und das Gekröse , sowie das -Blut.

Die vorstehenden Bestimmungen gelten nur für ge-
iverbliche Schlachtungen und sind für die Berechnung der
den Kommunalverbänden auf Grund ihrer Bevölkerunys-
ziffer von der Bezirksfleischstelle zuzuteilenden Fleisch¬
mengen allein maßgebend.

Für die Hausschlachtungen gelten obige Bestimmungen
über die Ermittelung des Schlachtgewichts ebenfalls , je¬
doch mit der Aenderung , daß bei Rindern , Kälbern und
Schafen die Jnnenfette (Mittelfett , Schloßfeit . F l̂eisch¬
und Talgnieren ) und bei Schweinen die Flohmen bei der
Schlachtgewichtsfeststellung mitzuverwiegen und als Fleisch
anzurechnen sind.

Frankfurt a . M ., den 7. November 1918.

Bezirksfleifchstelle für den Regierungsbezirk
Wiesbaden.

Bad Homburg o . d . H., 10 . 1. 19.
Wird veröffentlicht.
Die vorstehenden Bestimmungen treten an Stelle der

Bestimmungen vom 21 . März 1918 , die damit aufgehoben
sind . Das Schwanz - und Sackfett ist künftighin bei der
Feststellung des Schlachtgewichts mitzuwiegen und nicht
mehr an den Kriegsausschuß für Oele und Fette abzu¬
liefern , sondern den Metzgern in Anrechnung auf das ihnen
zustehende Fleisch zu übergeben . Wo öffentliche Schlacht¬
häuser nicht bestehen , sind mit der Feststellung des Schlacht¬
gewichts nach wie vor die Fleischbeschauer beauftragt.

Die Eenieindebehörden werden hiermit ersucht , die
Fleischbeschauer auf diese Bestimmungen noch besonders
hinzuweisen . Den zum Fleischverkauf zugelaffenen Metz¬
gern wird ein Abdruck der Bestimmungen zur Beachtung
auszuhändigen sein , in öffentlichen Schlachthäusern ge¬
nügt der öffentliche Ausharig der Bestimmungen.

Die benötigten Abdrucke werden den Gemeindebehörden
von hier zugehen.
Der Landrat . Für den Vollzugsausschuß des Kreises,

v. Marx. R inte len.

Fischereischein «.

Die Erledigung meiner Rundverf . vom 16. 4 . 17 L
2863 betr . Anmeldung der Zahl der im Laufe des Jahres



ich in Erinnerung.ausgestellten Fifchereifchsine bringe
Fehlanzeige ist nicht erforderlich.

BaL Homburg v. d. H., 18. 1. 19.

* ** bc” Vollzugsausschuß des «reifes.
*■ 31i n t -e 1e n.

Sie Magistrate der Städte und Herren Bürgermeisterder Landgemeinden ersuche ich um bold̂ ss

»ab Homburg v. d. H., 19. Januar 1919.

mTrf mt * " «ovzugsausschust des « reifes.4‘ Rintelen.

Versorgung der Bevölkerung mit Brennholz.

ÄtÄ ’Ä m*Ä ”n»
S £H £ *:-T »r-
Si .*ääSSS*> Z, in Sonderheit auch Reiser- und Stockholm-ur ^pTm
Werbung zu mäßigen Preisen und inderNöbeder^

Qr ... « eii - -Braun.  gez .: Hofer.
•an mmtliche Negierungen.

Möglichkeit dafür zu sorgen daß auchÄ5ÄT *"8r,mWs«*Ä
»ab Homburg v. d. H.. den 10. Januar 1919.

ftu ' * är bc" Vollzugsausschuß des Kreises.
_ Rintelen

verordn umg über den verkehr mit Esel-. Maultier - und
Mauleselfleisch. Vom L. Januar 181g

Artikel  1
Die Vorschriften der Verordnung über Pferdefleisch 00m16. Dezember 1916/14. Juni 1918 5

1357)/sReichs-Ges>etzbl. S . 655) finden auf Efel^ Mau?S ,?Ä J“ Schl-ch.u„, Jeitimmt Wt
ni SfaM  d, -!-- I .ete, entl,An « , ».

is/l ÄÄÄS i
Merdef)e„ch erteilte Erlaubnis gilt auch für den Ank7. !
für" d7n' LL " dekS ^ Maulcheln zur Schlachtung-betrieb des Schlachtergewerbes hinsichtlich dieser
T-erarten und für den Handel mit deren FlA

in Siaft. S8embnUnfl ttitt mit bem  T °Sr der Verkündung
Berlin , den 2. Januar 1919.

®*T Staatssekretär des Reichsernährungsamts.Wurm.

Bekanntmachung.
Wer die Berordunug betreffend Sparmetalle « ährend der

llebergavgszeit.

---- --

. .. ben. Beständen der Kriegsmetall-Aktienaneüsckoit
StwJ* te“e "U . auf BtuÄ '£

^ "ntingentscheine worden ausschließlich non den
Metallberatungs - und Verteilungsftsllen ausgestellt b

b,c  verschiedenen Kruppen der Metall-Endverbiäuch-r
bestehen und der Aufsicht der Reichsstelle für Sparmm^ e
marckstrabê n/7?^ ^ '? ° -̂ ^ ^ ^ Charlottenburg 4. Bi«,
^ ^ traße 70/71 unterstellt sind. Metall-Endo-rarbej-
mit cineSfnLnrrT 3uteiIun« von Spar metallen
mit emer Metallberatungs- und Verteilungsstelle in Per-
mitännb 9eml en„u nbl  wessen sich int Bedarfsfälle an die
zuständige Metallberatungs- und Verteilungsstellen wen-

. Zweifel über die Zugehörigkeit zu einer Metallbe
Berteilungsstelle entscheidet auf Anft^

bvc Re,stelle für opnrmctaHe. Handwerker wenden i?rf,an 'hve Handwerkskammer. ' '
;„:S' CbjCZ b£f.Ut'rf,c  Endverarbeiter hat. unbekümmert um

m cinein  Fachderband, Anrecht auf
ber̂ llen^ a? °"^ '-tfcheines. sofern für den von ihm

Metall unter Berücksichtigung der
wirtschaftlichen Sparsamkeit zugeteilt wird

Der Inhaber eines Kontingentscheinesist zur Aus,
IeK>StT *T t f°n(.tinflCnt̂ einen  berechtigt. Alle Ein¬
zelheiten des Verfahrens ergeben sich aus dem Auidrul
des Kontingenftcheines bezw. de- Teilkontt^ ntschL

bcs  Teilkontingentscheines sind bei faEichen
und Verteilungsstellen, sowie den

dels- und Handwerks-Kammern erhältlich.
Dre durch Kontingentscheinbezw. Teilkontinaentsckeir.

^w/lligten Metallmengen werden auf einen an die Me
®£tlin m - 9’ Potsdamer Straße

^ ^ ntr °S von der Kri-rgsmetall-Aktienae-
all«emeinen Lieferungsbedingungenaus

Pfänden geliefert. Die unter Aufsicht dss^Reichs-
wirtzchaftArmts und des Reichsdemobilmachungsomts fest¬
gesetzten Preise werden bis auf weiteres auf folgender
Grundlage berechnet: Kupfer 450.— Mk., Zinn 1400-
Mk., Nickel 1500.— Mk., Blei 75— Mk Roknink iga
Mk.. Feinzink (99.9) 150.- Mk.. Antimon 230 Mk

f“ hn j 4’ Mk. pro Gramm. Für die übrigen Metalle
gelten bis auf weiteres die bestehenden Preise der Krieo--m̂ .A, .Mch-ft  r°, IfüLnM̂Z ':
pretfe). sobald wie möglich werden die Preise in An
lehnung an die Weltmarktpreisefestgesetzt und fortlaufend
5?" *** Kriegsmetall-Aktiengesellschaft in den amtlichen
Verkundigungsblattern des Reiches und verschiedenen
Tageszeitungen bekannt gegeben werden.

bcJL ®c û??'1'5 von der Kriegsmetall-Aktien-
Kefellfchaft berechtigen die Kontingentscheine und Teil¬
konti„ge,itscheine auch zur Einfuhr aus dem Auslande

lnb "  —

®ie Reichsstelle für Sparmetalle.
Wird veröftentlicht.
Bad Homburg v. d. H.. den 14. 1. 19

m * * »ui,
*■ Rtntelen.



— , w , . , Wrpperpurth , Den4. 1. ISIS,
^shenge Regelung der PaherteMng ist von der

englrfchen maßgebenden Stelle abgeändert
Wê e Zuweisung regelt sich von jetzt ab in folgender

Der Gesuchfteller lichter an fernen zuständigen Bürger-
merfter bezw. Gemeindevorsteher einen Antrag auf Patz-
schn mmtzig' Dringlichkeit der Reise begründet

Der betreffende Bürgermeister übersendet durch die
/V, 05  Zivildienstsache dem Bürgermeister des Ortes
(Ztewrt) wohin der Antragsteller reisen will, den Antrag
mrt Beglaubigung der Dringlichkeit mrd einen Personal
auswels. Letzterer mutz außer Name. Wohnort und Be¬
schreibung der Persönlichkeit auch die gestempelte Photo¬
graphie mit Unterschrift der betreffenden Person enthal-
ten und gleichfalls behördlich beglaubigt sein. Antrag
muß Zeiwauer enthalten, für die der Patz gewünscht wird.

Der Bürgermeister des Zielortes legt die beiden ge¬
nannten Dokumente der zuständigen englischen Militärde-
& m ? § ^idet und einen besonderen englischen

lFrauen grüner. Männer brauner Patz.)
3 Dokumente gehen durch die Post als Zivildienst-

jache dem Bürgermeister des Heimatortes des Antragstel¬
lers wreder zu.

Handelt es sich um n>?. r>i re Orte im besetzten Gebier
m die der Antragsteller reisen will, so find dieselben in
dem Anträge aufzuführen. Der Antrag ist an den Bürger-
nielper des am zentralsten gelegenen Ortes zu richten

Die bisherigen Anträge find noch nicht erledigt und
"- 4 derntuen Drrsckrift erneut einzureichen. Die

englische Mil -.arbehoide in gebeten worden, die vereit--
durch AW,ni '.?skommondeur II eingereichten Gesuche wie-

ruruckzusöndeu Diele Gesuche gehen nach Erhalt mit
den beigefugten Butteren (Paffen und Personal-Aus-
we'.sen) den. Antragstellern wieder zu.

Der Abschnittskommandeur II hat mit der Paßregelung
nichts mehr zu tun . ° 9 0
. vorstehende Vorschrift für Patzgewährung gilt nur für

besetzten rechts- und links-2HSlin>men Gebietes.
AbschnittskommandeurII.

v. P os e r,
Oberst und Kommandeur.

Bad Homburgv. d. H.. den 13. 1. 1919.
Wird oerösfenMcht.
Die Polizeiverwaltungen wollen bei Reisen nach den

non den englt,chen Truppen besetzten Orten nach vorstehen¬
den Bestimmungen verfahren.
Der fanbrat . Für den Vollzugsausschuß des Kreises.Setzepfand t. R i n t e l e n.

Bekanntmachungbetr. de« Handel mit Vieh.
Auf Grund der Verordnung des Bundesrats zur Er-

Mnzung der Bekanntmachung über die Errichtung von
Prelspr uftings stellen und die Versorgungsregelung vom
W September 1918 (R. G. Bl. S 697). vom 4. November
Jw S ' 728)’ teT  Verordnung des Vundssrats

Fleifchversorgung vom 27. März 1916 (R. G. Bl . S.
99i und der Anordnungen der Landeszentralbehörden

Med Ir^ ÖCtr-  Beschaffung und Absatz von
Vieh Weg Amtsbl. s . 27) und vom 27. Dezember 1617
ms s n|fl ^ Nutzvieh(Reg.-Amtsbl'

ben dazu erlaffenen Ausführungsanwei-
iungen wird zur den Umfang des Regierungsbezirks Wies¬baden fotzendes verordnet:

I.
Der Verkauf von Vieh (Rinder/ Kälber. Schafe

Schweine über 25 Kilogramm Lebendgewicht) an Perso-
S b̂ diat llnd*".«Eenden Vorschriften zum Ankauf

l,i  Dcrbl)ten- Dem Verkauf steht jede
-andere Veräußerung gleich. Der Viehhalter (Landwirt

SSiTT 1' &?nilet U- a ) i 't verpflichtet, die Berechtigung des Erwerbers zu prüfen. ^
„ i *“1" ^"kauf berechtigt find außer dem Biehhandels-
oerband nur folgende Peffonen :

« . .. . . J'  Zum gewerbsmätzigen Ankauf:
ês  Vrehhandelsverbandes, welche sich über

Urtö li>Xt  Berechtigung durch die mit Lichtbild
oeq̂ ene Auswe,starte des Diehhandelsverbands aus-

2. Zum nicht gewerbsmäßigen Ankauf für den
„ v . eigenen Bedarf:

in, U Selbstversorger, soweit der Ankauf sich
nnfM?1'? *" B/rkehr oder Versand auf der Eisenbahn ab-
wickelt. der Käufer sich über feine Peffon gehörtz aus-
h2 ^ weii? E Bescheinigung seiner Gem̂ ndebe-
Xieie L '*'Eungsgemäße Nutzung der-̂ rere nach Ansicht der Gemeindebehördegesichert ist Der

Ät "' ” eJ* " r" „„i
Verlangen den lleberwachungsbeamten vorzulegen Hai.

Der verkaufende Biehhalter (Landwirt Selbst »^ -
^ "dler ) hat von jedem Verkaufe feiner Eemeinde-
oder der sonstigen von dem Kommunalverband be-

- Stec «brr jebe Veräußerung binnen 48 Stun¬
den Anzeige zu erstatten . Die Anzeige man pmhnUo
*amc Stand und Wohnort des Verkäufer ? Zah ? Art
Abendgewicht und nähere Bezeichnung der Tiere und ibr
Verwendungszweck. Tag der Veräußerung , Name Stand

Lm LLkkers . Verwendungszweck'beim KäuferBeim Perkcnrf von Scht<nhtvieh welches
^  Mehhnndelisverbarckes zugeführt wird

Bei-̂ .̂ "relge, nicht erforderlich, wenn der Viehhalter den
&eS Xltree  durch Vorlage der Duplikate de"

Schlutzcheines Nachweisen kann.
HI .'

subvr̂ ^ nordnung der Landeszentralbehörde über Aus-
5 Zucht- und Nutzvieh vom 27. Dezember 1917 wo¬

nach für jebe Ein- und Ausfuhr von Zucht- und Nutzvieh
aus einem Kommunalverband in den anderen die Geneh¬
migung der Bezirksfleischstelleerforderlich ist rvird durck
noritebende Bestimmung nicht berührt. *

Die Kommunalvebände eklaffen die rur Niisnis,»,,».
erforderlichen AusffihrungÄstim

Die Kommunalverbände find ermächtigt, den Verkauf
£SÄ . r Ste“€ der Anzeige (Ziffer II) von einer
machen ^ Gemeindebehörde abhängig zu

Für den Verkehr auf den Viehmärkten bewendet es be¬

ben von der Bcz-rksfleffchstelle erlaffenen Bestimmungen

.»>./ »°" 'd" ^ udlungen gegen die vorstehenden Beitim-
2 " und gegen die hierzu erlaffenen Ausführungsbe-
stlmmungen der Kommunalverbände werden auf Grund
macbnna Ergänzung der Bekannt-

Uber die Errichtung von Preisprüfungsstellvv
und die Ver,orgungsregelung vom 25. Septemberb->zw 4

9!5 fomie  des § 15 der Bekanntmachung über
b s ™ r tT ?OJ0Un0Lr0m 27■ März 1916 mit Gefängni-
fiStaft ^ er mit Geldstrafe bis zu 1599 Mark

Außerdem unterliegen die in Frage kommenden Tiere
LL - tgegen diesen Vorschriften gehandelt werden , der
BeMagnabme und und dem Viehhandelsverband zurVerwertung zu überweisen.

V.
^ Diese Bekanntmachung tritt mit dem Tage iber Ver¬
öffentlichung in Kraft. 0

Frankfurta. M.. den 26. Mai 1918
Bezirksfleffchstelle für den Reg.-Bezirk Wiesbaden.

Der Vorsitzende: v. B e r n u s.

-ZÄMULL



Mn Stell « der Anzeige in Ziffer II wird der Berkehr
und die Abgabe von Bieh (Rinder , Kälber , Schafe,
Schweine über 25 Kilogramm Lebendgewicht) von einer
schriftlichen Beurkundung des Verkäufers und Käufers
von der Ortsbehörde des Verkäufers abhängig gemacht.
Die von der Ortsbehörde aufzunehmende Verhandlung,
welcher die von dem Erwerber an den veräußernden
Tierhalter abzugebende Bescheinigung über die bestim-
mungsgemätze Nutzung der Tiere (Ziffer I zu 2) bei¬
zufügen ist, mutz die in Ziffer II für die Anzeige oor-
geschriebenen Angaben sowie die Preisangabe enthalten
und von Verkäufer und Käufer unterschrieben werden.
Für die Beurkundung ist vom Verkäufer eine Gebühr
von 50  Pfennig zu entrichten.

Die Ortsbehörden haben über die beurkundeten Ver¬
käufe entsprechende Listen zu führen , und die zugehöri¬
gen Verhandlungen aufzubewahren . Die Verzeichnisse

find auf Verlangen dem Vertrauensmann des Vieh-
handelsverbandes und den Polizeiorganen zur Einsicht¬
nahme vorzulegen.

Beim Verkauf von Schlachtvieh, welches den Kreis¬
sammelstellen zugeführt wird , ist die Beurkundung nicht
erforderlich wenn der Viehhalter den Verbleib des
Tieres durch Vorlage der Duplikate des Schlutzfcheines
Nachweisen kann.

Der Kreisausschutzder Obertaunuskreises.
I . V .: v. Brüning.

Die Ortsbehörde ersuche ich um Veröffentlichung und
Beachtung der vorstehenden Bekanntmachung und der
Ausführungsbestimmungen

Bad Homburg v. d. H., 13. Juni 1918.
Der Landrat. Mir den Bollzngsansschntzdes Kreises.

v. M a r x. I . A.: Den fe ld.

An die Mitglieder des Viehhandelsverbandes.
Bekanntmachung

betreffend den Handel mit Vieh.
Auf Grund der §§ 4 und 11 der Satzung des Vieh¬

handelsoerbandes für den Regierungsbezirk Wiesbaden
wird in Ausführung der mit Zustimmung des Herrn
Dtaatskommissars für Volksernährung getroffenen Anord¬
nungen des Kgl . Landesfleischamtes vom 3. Januar 1918
— B . I . 5469/17 — bestimmt.

I.
In der Bekanntmachung der Bezirksfleischstelle vom

26. 5. ds . Js . betreffend den Handel mit Vieh ist unter
II . die Anmeldung jedes Verkaufs von Zucht- und Nutz¬
vieh bei der Gemeindebehörde oder der sonstigen von dem
Kommunalverband bezeichneten Stelle binnen 48 Stun¬
den vorgeschrieben worden.

Die Kommunalverbände sind berechtigt, neben oder an
Stelle der Anzeige eine Beurkundung des Verkaufs von
der Gemeindebehörde vorzuschreiben. Wir machen die
Mitglieder des Biehhandelsverbandes darauf aufmerk¬
sam, daß diese Verpflichtungen auch den Händlern ob¬
liegen , nicht nur soweit sie Vieh aus eigenen landwirt¬
schaftlichen oder Weidebetrieben verkaufen , sondern auch
für das zum Weiterverkauf angeschaffte Vieh.

II.
Nach unserer Bekanntmachung vom 22. Dezember 1916

und 25 .März 1918 (Reg .-Amtsblatt Nr . 15 S . 77) kann
der verkaufende Biehhalter eine Abschrift der Verkaufs¬
anzeige (Schlutzschein) verlangen . Mit Rücksicht auf die
Bestimmung der Vezirksfleifchstelle vom 26. Mai 1918
Ziffer II Abs. 2 wird hiermit bestimmt, daß künftig die
Mitglieder des Biehhandelsverbandes verpflichtet find,
bei allen Ankäufen von Schlachtvieh, das an die Kreis-
fammelstelle des Diehhandelsverbandes abgeliefert wird,
dem veräußernden Viehhalter eine vom Vertrauensmann
des Viehhändelsverbandes beglaubigte Ausfertigung der
Verkaufsanzeige (Schlutzschein) auszuhändigen . Die Aus¬
händigung mutz sofort nach Ablieferung der Tiere an. der
Sammelstelle erfolgen.

III.
Führt ein Händler Vieh zum Zwecke des Weiterver¬

kaufs aus einem anderen Kreise, sei es des Regierungs¬
bezirks Wiesbaden , fei es eines auswärtigen Bezirks , ein,
so ist er autzerdem verpflichtet , den Weiterverkauf nicht
nur der Gemeindebehörde , oder der sonstigen vom Kom¬
munalverband bestimmten Stelle , sondern auch der Be-
zftksfleischstelle zu Frankfurt a . M ., Untermain -Anlage 9,
binnen 48 Stunden anzuzeigen.

Hat der Weiterverkauf nach einem astderen Kreise
stattgefunden , so ist anzugeben , ob und wann Ein - und
Ausfuhrgenehmigung beantragt wurde , oder ob und wo
die Tiere auf einem Markt zum Verkauf gestellt waren.
Um die vorgefchriebene Ueberwachung vornehmen zfi
können, ist zur Vermeidung von Rückfragen hierbei gleich¬
zeitig anzugebe i : Name , Stand und Wohnort des
Käufers , sowie Verwendungszweck beim Kaufe,r ; ferner
die Nummer unserer Einfuhrliste , unter welcher die Ein¬
fuhr erfolgt oder zu welchem Einfuhrtransport das frag¬
liche Tier gehörte . Bei Erotzvieh find Zeichen und Num¬
mern der Ohrmarken aufzuführen.

Beim Weiterverkauf der in die Stallungen der Händ¬
ler eingeführten Tiere ist demnach eine doppelte Anzeige
erforderlich,

1. bei den Gemeindebehörden oder der sonstigen von
den Kommunalverbänden bestimmten Stelle,

2. bei der Bezirksfleischstelle in Frankfurt a . M.
IV.

Zuwiderhandlungen gegen diese Bestimmung werden
auf Grund des § 7 der Anordnung der Landeszentralbe¬
hörden vom 19. Januar 1916 bezw. § 17 der Verordnung
zur Ergänzung der Bekanntmachung über die Errichtung
von Preisprüfungsstellen und die Versorgungsregetung
vom 25. September und 4. November 1915 (R . E . Bl . E.
607 ff. und 728 ff.) sowie der Anordnung des Staatskom-
missars für Volksernährung vom 27. 12. 17 mit Gefängnis
bis zu 6 Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 1500 Mk.
bestraft . Autzerdem kann zeitweilige oder dauernde Ent¬
ziehung der Ausweiskarte verfügt werden.

V.
Diese Bekanntmachung tritt mit dem Tage ihrer Ver¬

öffentlichung in Kraft.
Frankfurt  a . M ., den 3. Juli 1918.

Viehhandelsverband für den Regierungsbezirk
Wiesbaden.

Der Vorstand.

Wird veröffentkicht.
Bad Homburg v. d. H., 11. Juli 1918.

Der Landrat.
von Marx.

Nach Bekanntmachung des Staatssekretärs des Reichs-
wirtfchaftsamtes vom 28. 12. 18 darf auf den Februar-
abfchnitt der Seifenkarten einmal statt 50 Gr . 188 Gramm
K.-A.-Seife abgegeben werden . Als weiteren Zusatz dazu
bestimmt die Seifen -Herstellungs - und Vertriebs -Gesell¬
schaft, dah sowohl auf die Januar -Seifenkarlenabschnitte
wie auf die Februar -Seifenkarbenabschnitte die doppelte
Menge K.-A.-Seife , also statt 50 Gr . 188 Gr. abgegeben
werden kann.

Wir bitten um gefl. weitere Veröffentlichung an die
Ihnen unterstellten Bürgermeister und Kommunalver¬
bände.

Karlsruhe i. B .. den 9. Januar 1919.
(Kriegs -Stratze 91) .
Seifen -Herstellungs- und Vertriebs -Gesellschaft Berlin.

Vertriebsstelle Karlsruhe.
Bronner.

Wird veröffentlicht.
Bad Homburg v. d. H.. den 16. Januar 1919.

Der Landrat. Für den Bollzugsausfchnh de« Kreises.
v. M a r x. R i n t e l e n.
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